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§ 34 Stmk. BG

Stmk. BG - Steiermarkisches Bezlgegesetz

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 31.12.2025

(1) Wird der Empfanger eines Ruhebezuges neuerlich zum Mitglied der Steiermarkischen Landesregierung gewahlt, so
erfolgt die Bezugs(Ruhebezugs)regelung im Sinne des § 1 Abs. 3 (Aliquotierung) sinngemaR.

(2) Scheidet ein Mitglied der Steiermarkischen Landesregierung aus seiner Funktion aus, so ist der Ruhebezug im Sinne
des § 32 neu zu bemessen.

(3) Wird der Empfanger eines Ruhebezuges zum Prasidenten, zum Zweiten oder Dritten Prdsidenten des
Steiermarkischen Landtages gewahlt oder ist er Mitglied des Steiermarkischen Landtages, so ist der Ruhebezug nach
dem Ausscheiden aus der Funktion unter BerUcksichtigung der Funktionsdauer im Sinne des § 30 Abs. 3 bis 6 neu zu
bemessen. Dies gilt entsprechend fur die Mitglieder der Bundesregierung, den Landeshauptmann und fur die
Mitglieder einer Landesregierung, ausgenommen die Steiermarkische Landesregierung.

Anm.: in der Fassung LGBI. Nr. 82/1991

In Kraft seit 03.10.1991 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/stmk_bg/paragraf/1
https://www.jusline.at/gesetz/stmk_bg/paragraf/32
https://www.jusline.at/gesetz/stmk_bg/paragraf/30
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=82/1991&Bundesland=Steiermark&BundeslandDefault=Steiermark&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
file:///

	§ 34 Stmk. BG
	Stmk. BG - Steiermärkisches Bezügegesetz


